
EU-ArchE-Fachgespräch

Einführung:
Finale Rechtsakte des EU-Energie-Winterpakets und 

wesentliche Erkenntnisse des EU-ArchE-Projekts

Fabian Pause, Stiftung Umweltenergierecht
Berlin, 13. November 2019

www.stiftung-umweltenergierecht.de



www.stiftung-umweltenergierecht.de
2

Projekt EU-ArchE (1. Juli 2015 bis 31.12.2019)

• Eine neue EU-Architektur für die Energiewende (EU-ArchE)

• Gefördert durch:

• Ziele und Inhalte
– Begleitung des Gesetzgebungsverfahrens zum neuen EU-

Energierechtsrahmens 2020-2030 („Winterpaket“).

– Frühzeitig energierechtliche Entwicklungen in EU identifizieren und über 
mögliche Auswirkungen für das deutsche Recht informieren.

– Vier Themenfelder (übergreifende Fragen, Erneuerbare Energien, 
Energiebinnenmarkt, Energieinfrastruktur).

• Neun Fachgespräche und vier nicht-öffentliche Workshops

• 22 Vorträge bei eigenen Veranstaltungen und 16 Vorträge bei 
Veranstaltungen Dritter

• Neun Würzburger Berichte bzw. Studien, sieben Veröffentlichungen 
in Fachzeitschriften
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FINALE RECHTSAKTE DES EU-
ENERGIE-WINTERPAKETS



www.stiftung-umweltenergierecht.de
4

Startschuss durch die EU-Kommission am 30.11.2016
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Startschuss der EU-Kommission am 30.11.2016
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Neuer EU-Energierechtsrahmen 2021-2030

Quelle: EU-Kommission
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Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens (Quelle: EU-Kommission)
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Umsetzungsfristen/unmittelbare Geltung im nationalen Recht

Rechtsakt Umsetzungsfrist/Geltung

Governance-VO (EU) 2018/1999 Unmittelbare Geltung seit 24.12.2018 

Erneuerbare-Energien-RL (EU) 
2018/2001

Umsetzung bis 30.06.2021

Elektrizitätsbinnenmarkt-RL Umsetzung bis 31.12.2020

Elektrizitätsbinnenmarkt-VO
Unmittelbare Geltung ab 01.01.2020;
Art. 14 und 15 bereits seit 04.07.2019

ACER-VO
Unmittelbare Geltung seit 04.07.2019

Risikovorsorge-VO

Energieeffizienz-RL (EU) 2018/2002 Umsetzung bis 25.06.2020

Gebäudeeffizienz-RL (EU) 2018/844 Umsetzung bis 10.03.2020
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WELCHE THEMEN HABEN UNS IM 
EU-ARCHE-PROJEKT BESONDERS 
BEWEGT?
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Bewerten

Überwachen

Handeln

Berichten

Planen

Governance-Verordnung: Komplexe Zusammenhänge
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Zielearchitektur bis 2030 und darüber hinaus

• Trotz Fehlens verbindlicher nationaler Ziele für erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz bis 2030 wurde gleichwohl ein einigermaßen robuster 
Rechtsrahmen geschaffen.

• Für Verstöße gegen die Verpflichtungen im Rahmen der Governance-VO 
(Ziele, Beiträge, Strategien, Maßnahmen und Politiken) sind Rechtsfolgen 
vorgesehen.

• Ein Vertragsverletzungsverfahren kommt allerdings nur dann in Betracht, 
wenn die in der VO vorgesehenen Instrumente von einem Mitgliedstaat 
außer Acht gelassen werden.

• Die neu geschaffenen Mechanismen zum Füllen möglicher Lücken 
(„ambition gap“ und „delivery gap“) bieten neue Ansätze, die 
Möglichkeiten insb. der EU-Kommission sind in ihrer Wirkung allerdings 
beschränkt.

• Eine substantielle Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Festlegung der 
integrierten nationalen Energie- und Klimapläne ist erforderlich; dies 
ergibt sich bereits aus der Aarhus-Konvention.
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Neufassung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie

• Für die Ausgestaltung des EEG gelten künftig neue EU-Vorgaben, 
wobei das Verhältnis zu den beihilferechtlichen Anforderungen eine 
besondere Rolle einnimmt.

• Aus den neuen EU-Regelungen zu individueller und kollektiver 
Eigenversorgung folgt Umsetzungsbedarf für das deutsche Recht.

• Dabei sind die neuen Rechtsfiguren (Eigenversorger, aktive Kunden, 
EE-Gemeinschaften, Bürgerenergiegemeinschaften) genau 
voneinander abzugrenzen und zu definieren.

• Eine stärkere Einbeziehung erneuerbarer Energien in den Wärme-
und Kältesektor ist relativ schwach in der EE-RL ausgeprägt, wobei 
sich neue Ansätze beim Drittzugangsrecht bei Kälte- und 
Wärmenetzen ergeben.
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Neufassung der Elektrizitätsbinnenmarkt-RL und -VO

• Die Stromerzeugung aus Erneuerbaren wurde an vielfältigen Stellen in das 
neue Strommarktdesign „eingebettet“. 

• Der bisherige EE-Vorrang wurde in ein neues System aus Dispatch, 
Redispatch und Netzengpassmanagement überführt und bringt neue EU-
Vorgaben für die EE-Anlagenbetreiber in Deutschland mit sich.

• Sowohl die Entscheidung über den Zuschnitt von Stromgebotszonen als 
auch das Verfahren über die Bewirtschaftung von Interkonnektoren wurde 
neu geregelt und auf die regionale und EU-Ebene gehoben.

• Für ÜNB und VNB ergeben sich neue Möglichkeiten, Rechte und Pflichten 
in einem stärker dezentralen und flexiblen Stromsystem.

• Ausdruck der stärkeren Verschränkung des europäischen 
Strombinnenmarkts sind neue Akteure im Netzsystem (ROCs und EU-DSO).

• Die tertiärrechtliche Ebene wurde durch neue Formen und Verfahren für 
Netzkodizes und Leitlinien gestärkt.
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Bleiben Sie auf dem Laufenden

• Info|Stiftung Umweltenergierecht 
informiert periodisch über die 
aktuellen Entwicklungen

• www.umweltenergierecht.de als 
Informationsportal

http://www.umweltenergierecht.de/


Unterstützen Sie unsere Arbeit durch Zustiftungen und Spenden für laufende Forschungsaufgaben.

Spenden: BIC BYLADEM1SWU (Sparkasse Mainfranken Würzburg)
IBAN DE16790500000046743183

Zustiftungen: BIC BYLADEM1SWU (Sparkasse Mainfranken Würzburg)
IBAN DE83790500000046745469
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